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SATZUNG 

 
 

zur Änderung der Sanierungssatzung vom 16.01.2006 
für das Sanierungsgebiet „Hauptbahnhof mit Bahnhofsumfeld“ 
 
 
 
 
Die Stadt Augsburg erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) und des § 142 Abs. 1 i.V. mit den Absätzen 3 und 4 des 
Baugesetzbuches (BauGB), in der jeweils zum Zeitpunkt des Satzungsbe-
schlusses geltenden Fassung, folgende Satzung: 
 

 
 
 

§ 1 
Erweiterung des Sanierungsgebietes 

 
Das Sanierungsgebiet „Hauptbahnhof mit Bahnhofsumfeld“ wird um folgende 
Bereiche erweitert: 
 
• Theodor-Heuss-Platz 
• Schießgrabenstraße 
• Konrad-Adenauer-Allee mit Einmündungsbereich der Hallstraße 
• Königsplatz 
• Fuggerstraße 
• Westlicher Abschnitt der Kasernstraße 
• Nördlicher Abschnitt der Volkhartstraße. 
 
Der geänderte Umgriff des Sanierungsgebiets „Hauptbahnhof mit Bahnhofsum-
feld“ umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im Lageplan 
(Maßstab 1:2500) des Stadtplanungsamtes in der Fassung vom 16.03.2010 
abgegrenzten Fläche.  
Dieser ist Bestandteil der Änderungssatzung und als Anlage beigefügt. 
 
Werden innerhalb des Sanierungsgebietes durch Grundstückszusammen- 
legungen Flurstücke aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder entstehen 
durch Grundstücksteilungen neue Flurstücke, sind auf diese insoweit die Be-
stimmungen dieser Satzung ebenfalls anzuwenden. 
 
Alle übrigen Bestimmungen der Sanierungssatzung bleiben unverändert. 
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§ 2 

Änderung bestehender Sanierungsgebiete 
 
Mit Inkrafttreten der Änderungssatzung für das Sanierungsgebiet „Hauptbahn-
hof mit Bahnhofsumfeld“ wird die seit dem 18.11.2005 rechtsverbindliche Sanie-
rungssatzung für das Sanierungsgebiet Altstadt Nr. 14 „Westliche Innenstadt“, 
soweit sie innerhalb des Umgriffs liegt, geändert und insoweit aufgehoben. 
 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung wird gem. § 143 Abs. 1 Satz 4 BauGB mit ihrer Bekannt- 
machung im Amtsblatt der Stadt Augsburg rechtsverbindlich.  
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Verfahrensvermerke: 
 
 
Satzungsbeschluss für das Sanierungsgebiet 
„Hauptbahnhof mit Bahnhofsumfeld“ 
(Drs.-Nr. 05/00477) 
 

15.12.2005

Ausfertigung der Satzung 
 

16.01.2006

Inkrafttreten der Satzung / Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Augsburg Nr. 3/06 
 

03.02.2006

Benachrichtigung der Regierung von Schwaben 
 

06.02.2006

Beschluss der Änderungssatzung  
(Drs.-Nr. 10/00126) 

29.04.2010

Ausfertigung der Änderungssatzung 
 

26.05.2010

Inkrafttreten der Änderungssatzung - 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt  
Augsburg Nr. 21/2010 
 

28.05.2010

Benachrichtigung der Regierung von Schwaben 31.05.2010
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